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1 Rechtsgrundlagen 
 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) In der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634),  
zuletzt geändert am 28.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 221) 

1.2 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

In der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786), 
zuletzt geändert am 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) 

1.3 Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

In der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 l S.58), 
zuletzt geändert am 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

1.4 Landesbauordnung 
(LBO) 

 

In der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416),  
zuletzt geändert am 13.06.2023 (GBl. S. 170) 

1.5 Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg 
(GemO) 

In der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698),  
zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231)  

2 Planungsrechtliche Festsetzungen  
  (Textliche Festsetzungen) 
 

2.1 Art der baulichen Nut-
zung 

§ 9(1)1 BauGB 
 § 11(1) BauNVO 

Siehe Eintragungen im Lageplan 
 

SO = Sondergebiet, hier: zum Zweck der Erzeugung elektrischer 
Energie 
 

Zulässig sind Solar-Module in aufgeständerter Ausführung mög-
lichst ohne Stein- oder Betonfundamente.  
 

Zulässig sind die für die Solar-Module notwendigen Wechselrichter, 
Transformatoren, sonstige Betriebsgebäude und Nebenanlagen, 
die dem Nutzungszweck des SO-Gebietes dienen (z.B. Leitungen, 
Einfriedung, Kabel, Wege, Speicher, Löschwasseranlagen, Versi-
ckerungsanlagen, usw.). Des Weiteren sind wasserdurchlässige 
Wege für Montage- und Wartungsarbeiten zulässig. 
 

2.2 Maß der baulichen Nutzung  
 § 9(1)1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO 

2.2.1 Höhe baulicher Anlagen 
 § 16(2)4 und §18 BauNVO 

Die Höhe der Solar-Modultische ist mit maximal 4,0 m über der Ge-
ländeoberkante festgesetzt. Der Mindestabstand der Module von 
der Geländeoberkante wird mit 0,8m festgesetzt. 

Die Gebäude- und Firsthöhe der Betriebsanlagen ist mit bis 4,0 m 
über der Geländehöhe festgesetzt. Die Geländehöhe beschreibt 
das Maß der mittleren am Gebäude anliegenden Höhe.  

2.2.2 Grundflächenzahl  
 § 16(2)1 und §19 BauNVO 

Die Grundflächenzahl wird gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 
17 und 19 BauNVO im Sondergebiet auf 0,65 festgesetzt und be-
zieht sich auf die tatsächliche Eingriffsfläche.  

Die Grundfläche berechnet sich aus der durch die Modultische 
überdeckten Fläche sowie der für den Betrieb der Anlage notwen-
digen Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, inkl. Um- und Durchfahr-
ten, Wege und Wendeflächen.  

2.3 Überbaubare  
Grundstücksflächen  

 § 9(1)2 BauGB u.§ 23 BauNVO 

Die zugelassenen baulichen Anlagen sind nur innerhalb der festge-
setzten Baugrenzen zugelassen. Außerhalb der Baugrenze sind 
ausnahmsweise zugelassen: Einrichtungen zum Brandschutz (z.B. 
Löschwassereinrichtungen), Leitungen, Kabel und Zuwegungen. 
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2.4 Pflanzgebot  
 § 9 (1)20,25a,25b BauGB 

Das Pflanzgebot erstreckt sich über das gesamte Plangebiet. Das 
Plangebiet ist, auch unter den Modulen, als extensiv genutztes 
Grünland anzulegen und zu pflegen. Es ist unter/ zwischen den Mo-
dulen standortgerechtes, autochthones Saatgut zulässig. Es ist 
eine ‘Frischwiese/Fettwiese‘ der Firma Rieger-Hofmann, Produkti-
onsraum 7, Süddeutsches Berg- und Hügelland einzusäen. Die Flä-
che ist 2-mal jährlich zu mähen, wobei in den ersten 5 Jahren ein 
häufigerer Schnitt möglich ist, um den Standort auszumagern. Ggf. 
ist ein Säuberungsschnitt notwendig. Die erste Mahd ist ab Mitte 
Juni zulässig. Bis zur jeweils nächsten Mahd sollen mindestens 
acht Wochen liegen. Das Mähgut ist im Bereich der Umfahrten zwi-
schen PV-Modulen und Zaun zu entfernen. Alternativ ist eine Be-
weidung als Pflegemaßnahme möglich. Der Einsatz von Dünger 
und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. 
 
Pflanzgebotsfläche 1 (pfg1) Entlang des westlichen und östlichen 
Plangebietsrandes ist ein extensiv genutzter Saum mit einem ho-
hen Kräuteranteil als blütenreicher Schmetterlings- und Wildbie-
nensaum zu entwickeln.  
 

Bodenvorbereitung der Ansaatfläche: Dominante, ausdauernde 
Unkräuter, wie z.B. Quecke und Ackerdistel, sind vor der Aussaat 
zu entfernen. 
 

Einsaat: Zulässig sind ausschließlich Saatmischungen aus dem 
Ursprungsgebiet 11 – Südwestdeutsches Bergland. Für einen gu-
ten Bodenschluss ist ein Anwalzen empfehlenswert. Die Aussaat 
ist im Zeitraum von Mitte März bis Anfang Mai oder Mitte August bis 
Ende September durchzuführen. 
 

Pflege: Nur bei hohem Unkrautdruck wird ein Schröpfschnitt durch-
geführt. Der Aufwuchs soll im Herbst nach Absterben der oberirdi-
schen Teile als Deckungskulisse stehen bleiben. Die Fläche wird 
alle 3-5 Jahre abschnittsweise umgebrochen und neu eingesät.  
Die Saumbereiche sind maximal 1-mal jährlich oder alle 2 Jahre im 
Frühjahr zu mähen, sodass trockene Pflanzenteile im Winter 
Nutzinsekten als Winterquartier dienen. Das Mahdgut ist abzu-
transportieren. Jeglicher Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz-
mitteln ist unzulässig. 
 
Im Pflanzgebot 2 (pfg2) wird wie im restlichen Plangebiet extensiv 
genutzes Grünland angelegt und 2mal im Jahr gemäht. Zusätzlich 
ist pro Plansymbol ein heimischer Obstbaum zu pflanzen und fach-
gerecht zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang ist sofort Ersatz zu 
pflanzen.  
 
Im Pflanzgebot 3 (pfg3) soll eine magere Flachlandmähwiese ent-
wickelt werden. Dazu ist autochthones Saatgut zu verwenden, z.B. 
„Blumenwiese“ der Firma Rieger Hofmann oder „Feldrain und 
Saum“ der Firma Saaten-Zeller, Produktionsraum 7, Süddeutsches 
Berg- und Hügelland.  
Die Fläche ist 2mal im Jahr zu mähen und das Mahdgut ist abzu-
transportieren.  
 
Alle Pflanzgebote sollen als planinterne Ausgleichsflächen dienen. 
Der naturschutzfachlich notwendige Ausgleich wird innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans erreicht.  
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2.5 Bauzeit- und Baufeldbe-
schränkung 

 § 9 (1) 20 BauGB  

Die Baumaßnahmen sowie die Lagerung von Baumaterial und An-
lagenteilen dürfen ausschließlich innerhalb des Plangebietes erfol-
gen. Im Bereich der Baustelleneinrichtung sind Platten auszulegen 
um den Boden vor Beeinträchtigungen und Verdichtung zu schüt-
zen.  
 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des  
§ 44 BNatSchG sind die Baumaßnahmen im Zeitraum von  
15. August bis 28. Februar auszuführen. Soll von diesen Bauzeiten 
abgewichen werden, ist das Plangebiet und dessen direktes Um-
feld vor Beginn der Baumaßnahmen durch eine geeignete Fach-
person auf ein Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit von 
Bodenbrütern hin zu untersuchen.  
 

2.6 Verkehrsflächen 
 § 9(1)11 und § 9(1)21 BauGB 

Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt über die angrenzenden Feld-
wege. 

2.7 Ordnungswidrigkeiten 
 § 213 BauGB 

Ordnungswidrig handelt, wer die im Bebauungsplan festgesetzten 
Bindungen für die Bepflanzung mit Grünflächen dadurch zuwider-
handelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeinträchtigt oder zer-
stört. 

 
3 Hinweise 

3.1 Rückbauverpflichtung Der Betreiber verpflichtet sich nach Aufgabe der PV-Nutzung zum 
Rückbau der Anlage. Die im Bebauungsplan festgesetzten baulichen 
und sonstigen Vorgaben für Nutzungen und Anlagen sind bis zu dem 
Zeitpunkt zulässig, an dem die Anlage, nach Fertigstellung und Inbe-
triebnahme, für einen Zeitraum von mehr als 24 Monaten nicht betrie-
ben wurde. Die Fläche ist dann innerhalb eines Jahres wieder in ihre 
ursprüngliche Nutzung als "landwirtschaftliche Fläche" zurückzufüh-
ren. Dies gilt auch für den „Rückbau“ bzw. die Umwandlung der Maß-
nahmenflächen 

3.2 Altlasten Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Sollte dennoch 
bei Erdarbeiten belasteter Boden angetroffen werden, so ist unver-
züglich das Umweltamt im Landratsamt Hohenlohekreis zu benach-
richtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen. 
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Bodenschutz Bei Einwirkungen auf den Boden sind Beeinträchtigungen seiner na-
türlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte soweit wie möglich zu vermeiden (§ 1 BBodSchG). 
Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass 
schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 
BBodSchG).  
 
Auf die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften (z.B. 
Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG, Landes- Bodenschutz- 
und Altlastengesetz - LBodSchAG, Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung - BBodSchV) wird ausdrücklich hingewiesen. 
Die Anlage „Solarpark“ ist so zu errichten, zu betreiben und zu unter-
halten, dass Bodenverdichtungen soweit wie möglich vermieden/ver-
mindert werden. Hierzu ist z. B: auf Flächen außerhalb befestigter 
Straßen, welche als Zuwegung, Arbeitsfläche und/oder Materialla-
gerfläche genutzt werden, auf den Einsatz von geeigneten Hilfsmit-
teln (wie Baggermatten, Fahrbohlen, etc.) zurückzugreifen. Nicht ver-
meidbare Bodenverdichtungen und entstandene Schäden, sind nach 
Abschluss der jeweiligen Maßnahmen (Errichtungs- Betriebs- und 
Unterhaltungsmaßnahmen) zu beheben/ beseitigen. Nach dem Be-
trieb der Anlage sind im Rahmen der Stilllegung sämtliche Anlagen 
(wie z. B. auch Fundamente) ordnungsgemäß rückzubauen. Die Flä-
chen sind – in Abstimmung mit dem Grundstücks-Eigentümer – in 
den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Hierbei sind die Funk-
tionen des Bodens wiederherzustellen.  
 

 Mutterboden, der beim Bau (der Errichtung und Änderung 
baulicher Anlagen und anderen Änderungen der Erdoberflä-
che) anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten aus-
zuheben und in maximal zwei Meter hohen Mieten zu lagern. 
Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhal-
ten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu ver-
wenden (siehe auch § 202 BauGB).  

 Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des 
Baugebiets darf der Mutterboden des Urgeländes nicht über-
schüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auf-
füllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu 
verwenden. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutter-
boden auf verbleibenden Flächen ist nicht zulässig.  

 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, 
dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial 
auszuschließen sind. 

 Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 
einzuhalten. 
 

Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBod-
SchAG) ist bei Vorhaben von mehr als 0,5 Hektar, bei denen insbe-
sondere durch Abgrabungen, Aufschüttungen, Auffüllungen, Versie-
gelungen und Teilversiegelungen auf natürliche Böden eingewirkt 
wird, durch den Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des 
Vorhabens ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. bei Vorhaben von 
mehr als 1 Hektar eine Bodenkundliche Baubegleitung kann eine bo-
denkundliche Baubegleitung verlangt werden. 

 

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere 
Vorkommnisse sind der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde 
unverzüglich zu melden. 

 
Objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro werden empfohlen. 
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3.3 Bodenaushub/ Abfallrecht Gem. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ist bei der Planung darauf zu achten, dass 
anfallender Bodenaushub vor Ort verwendet wird und auf einen Erd-
massenausgleich ist hinzuwirken. 
Sollte bei Vorhaben im Rahmen dieses BBP mehr als 500 m³ Erdaus-
hub entstehen, ist ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen, vgl. § 3 
Abs. 4 LKreiWiG 
 

3.4 Bodendenkmal/ Archäolo-
gische Funde 

Wird im Plangebiet eine archäologische Fundstelle angetroffen, wird 
auf die Regelungen gem. §§ 20 und 27 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) hingewiesen. 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde 
anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Bau-
firmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
 
 

3.5 Niederschlagswasser Die schadlose Versickerung von unbelastetem Niederschlagswas-
ser über die belebte Bodenzone ist zu erhalten.  
Die Fläche unter den Solar-Modulen ist nicht befestigt, die Module 
stehen auf Tischen, darunter entsteht eine eingeschränkte, aber na-
türliche Vegetation. Eine Ableitung der Oberflächenwasser wird so-
mit nicht notwendig. 

3.6 Gewässerschutz / Grund-
wasserschutz 

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine was-
sergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen können und 
durch den Baustellenbetrieb keine Gefährdung des Bodens und 
Grundwassers zu befürchten ist. 
 

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen 
wird, ist dies der Unteren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
Die Photovoltaik-Anlagen sind so zu planen und herzustellen, dass 
eine Versiegelung der Flächen möglichst minimiert wird. Die Vorga-
ben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) sind unbedingt zu beachten, da innerhalb 
der Trafostation mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. 
Auf § 37 (Wasserabfluss) Wasserhaushaltsgesetz sowie § 1 (Ablei-
tung des Regenwassers und des Abwassers) Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg wird hingewiesen. 
 

Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser (gesättigte 
Zone sowie Grundwasserschwankungsbereich) sind verzinkte Stahl-
profile, -rohre und Schraubanker aus Sicht des Allgemeinen Grund-
wasserschutzes nicht zulässig. 
 

Die im Plangebiet installierten Trafos sind jeweils mit einer ausrei-
chend dimensionierten und beständigen Auffangwanne entspre-
chend den Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) auszurüsten, die das 
Auslaufen wassergefährdender Flüssigkeiten wirksam verhindern.   
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 Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde 
vorab anzuzeigen. 
 

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen 
wird, ist dies der Unteren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
Die Bauarbeiten sind einzustellen. 
 

Es dürfen ausschließlich Materialien in den Untergrund eingebracht 
werden, durch die eine nachteilige Veränderung des Bodens und 
Grundwassers ausgeschlossen ist. 

 
 

3.7 Stoffeinträge Einträge von Betriebsstoffen (Kraftstoff, Öl) sind durch regelmäßige 
Kontrollen an den Baufahrzeugen (Kraftstoff und Hydraulikleitungen) 
zu vermeiden. 
 

 

3.8 Umweltbericht nach 
BauGB u. Eingriffsrege-
lung nach NatSchG 

Hinsichtlich der Biotopbewertung und dem Umweltbericht wird auf 
die Begründung zum Bebauungsplan hingewiesen. 
 
 

3.9 Planunterlagen Der Lageplan im M 1:1500 wurde auf Basis der ALKIS-Daten, Stand 
November 2024, durch die Klärle GmbH in Weikersheim erstellt. 
 

3.10 Bestandteile des Bebau-
ungsplanes 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan `Solarpark Amrichshausen´ 
besteht aus den vorliegenden planungsrechtlichen Festsetzungen, 
dem Lageplan (zeichnerische Festsetzungen) und als separate Sat-
zung den Örtlichen Bauvorschriften. Weiterhin liegt den Satzungen 
eine Begründung mit Umweltbericht und eine Habitatpotentialana-
lyse bei. 
 
 
 
 
 

 
Künzelsau, den  

 

Bürgermeister Stefan Neumann 
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